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Betreff: Antwort auf die Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 

Flächenentwicklungen durch den Regionalplan Ruhr 
 
Antwort: 

Aufgrund des engen inhaltlichen Zusammenhangs der Fragen erfolgt deren Beantwortung 
zusammengefasst. 

Alle Stadtentwicklungsprojekte, die Bauleitplanverfahren erfordern, die den Zielen der aktuell 
geltenden Regionalpläne entgegenstehen, sind grundsätzlich nur auf der Basis von 
Regionalplanänderungsverfahren oder nach Inkrafttreten des Regionalplans Ruhr 
durchführbar. 

Parallel zum Aufstellungsverfahren des Regionalplans Ruhr wurden seit 2018 acht 
Regionalplanänderungsverfahren und das Verfahren zur Aufstellung des Sachlichen Teilplans 
Regionale Kooperationsstandorte erfolgreich abgeschlossen. Zwei weitere 
Regionalplanänderungen befinden sich derzeit im Verfahren bzw. werden in Kürze begonnen. 
Durch diese Verfahren werden kommunale Entwicklungs- und Planungsprozesse unterstützt 
und die Realisierung konkreter Stadtentwicklungsprojekte ermöglicht. In zahlreichen 
Besprechungen mit Kommunen wurden vielfältige Lösungsansätze gefunden, auf deren 
Grundlage städtebauliche Entwicklungsabsichten bis zum Inkrafttreten des Regionalplans 
Ruhr weiterverfolgt werden können. 

Den verbandszugehörigen Kommunen gegenüber werden bei Nachfragen zum Zeitpunkt der 
Aufstellung des Regionalplans Ruhr die mit der Verbandsversammlung abgestimmten 
Verfahrensschritte dargelegt. Eine baldige Aufstellung wurde aufgrund der 
verfahrensimmanenten Unwägbarkeiten nicht zugesichert.  
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